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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung III Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 16. November 2017

Antrags-Nr. 17-A-02-0007

Änderung der §§ 4, 6 und 11 der Ordnung für das Jugendparlament in der Landeshauptstadt 
Wiesbaden (JuPaO) 
   

Beschluss Nr. 0425

Änderung der Ordnung für das Jugendparlament
in der Landeshauptstadt Wiesbaden (JuPaO)

I. Die „Ordnung für das Jugendparlament in der Landeshauptstadt Wiesbaden (JuPaO)“ vom 11. 
Dezember 2008, zuletzt geändert durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Juli 
2015, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 4a wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Bewerber/innen der folgenden, unter a) bis d) genannten Schulformen bzw. 
Schulformgruppen sowie die Gruppe der Wahlberechtigten, die keine Schule besuchen (freie 
Bewerber/innen), erhalten jeweils drei Sitze (Grundmandate):
a) berufliche Schulen
b) Hauptschulen (einschl. verbundene Haupt- und Realschulen), Mittelstufenschulen und 
Realschulen
c) integrierte und kooperative Gesamtschulen
d) Gymnasien (einschl. Oberstufengymnasien)
Im Fall des § 4 Abs. 2 verringert sich die Zahl der Grundmandate bei 19 Sitzen auf zwei.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Zahl „79“ durch die Zahl „98“ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 6 wird die Zahl „ 62“ durch die Zahl „81“ ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 3 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „8“ ersetzt. 
d) In Absatz 4 Satz 3 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „8“ ersetzt. 
e) In Absatz 5 Satz 1 wird die Zahl „48“ durch die Zahl „67“ ersetzt.
f) In Absatz 5 Satz 2 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „8“ ersetzt. 

3. § 11 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Das Jugendparlament soll zum ersten Mal binnen eines Monats, es muss jedoch spätestens 
binnen sechs Wochen nach Beginn der Wahlzeit zusammentreten, die Ladung erfolgt durch 
den/die Stadtverordnetenvorsteher/in. Die Wahlzeit beginnt am 1. April und beträgt jeweils zwei 
Jahre.“

II. Die Änderungen treten am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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(antragsgemäß Ältestenausschuss 09.11.2017 BP 0054)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,     .11.2017
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,     .11.2017
-16 - im Auftrag

1. Dezernat I/16
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat II
mit der Bitte um Kenntnisnahme Bock
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